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Tierhaltung im Spannungsfeld

Gesellschaftliche Erwartungen 

Neue gesetzliche Rahmenbedingungen

EU-Tiergesundheitsrecht

EU Tierarzneimittelgesetz

EU Tierschutzgesetze

Europäische Initiativen

Handelsvorgaben

Hintergründe der Vereinsgründung 
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Umsetzung der EU-Gesetze und Initiativen sind Voraussetzung für 

Förderungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

Antibiotikareduktion 

Ausstieg aus dem routinemäßigen Schwanzkupieren 

Verantwortlichkeit der Unternehmer entsprechend Tiergesundheitsrecht 

Tiergesundheitsdienst im GAP-Strategieplan für Umsetzung vorgesehen 

Herausforderungen für Österreich 
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Tiergesundheitsdienste

www.tgd-salzburg.at
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Zentrale operative Stelle

Umsetzung einheitlicher Standards (Programme, Weiterbildung, etc.)

Einheitliches Kommunikationsmanagement 

Einheitliches Datenmanagement

Förderfähigkeit (EU, Bund)

Stärkung TGD als Qualitätssicherung in der Primärproduktion 

Gründung einer Dachorganisation
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Struktur – Tiergesundheit Österreich
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Vorstand Tiergesundheit Österreich 
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Optimierung des Antibiotikaeinsatzes

Verbesserung der Kälbergesundheit

Schwanzkupieren beim Ferkel (Risikoanalyse, Tierhaltererklärung, Homepage, App)

Gesundheitsbesuche – Weiterentwicklung der Betriebserhebung 

Eingriffe bei Tieren (Ferkelkastration unter Isoflurannarkose)

Programme für Kleine Wiederkäuer, Bienen und Fische 

Datenmanagement - Animal Health Data Service - AHDS 

Aktuelle Themen – Neue Aufgaben
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Rechtsgrundlage: Sonderrichtline LE-Projektförderung

Maßnahme: Zusammenarbeit, Intervention 77-02

Titel des Aufrufes: Bundesweite Zusammenarbeit zur Verbesserung von 

Tiergesundheit und Tierwohl in der Nutztierhaltung 

Beschreibung zum Aufruf

In einer neuen österreichweiten Zusammenarbeit sollen Tiergesundheits- und 

Tierwohlprogramme unter Nutzung tier- und haltungsbezogener Datenentwickelt werden

Förderantrag 
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Was haben wir kalkuliert? 

Fördergegenstand Arbeitspakete Förderfähige Gesamtkosten

1 1. Projektmanagement 1 454 846,71 

4 2. Betrieb und Weiterentwicklung AHDS 1 006 330,79 

3. Webanwendung Maßnahmen zur Reduktion des Schwanzkupierens 148 777,81 

5 4. Erstellung und Wartung der TGÖ-Homepage 64 285,90 

9 5. Tiergesundheit und Tierschutz 4 495 957,42 

5.1 Tiergesundheit und Tierschutz beim Schwein 1 110 184,42 

5.2 Tiergesundheit und Tierschutz beim Rind 849 685,88 

5.3 Tiergesundheit und Tierschutz beim kl. Wiederkäuer 451 348,28 

5.4 Tiergesundheit und Tierschutz andere Tierarten 600 613,53 

5.5 Optimierung des Antibiotikaeinsatzes 1 484 125,31 

10 6. Öffentlichkeitsarbeit 95 183,51 

Rechtsgrundlage: Projektförderung LE, Maßnahme Zusammenarbeit

Bundesweite Zusammenarbeit zur Verbesserung von Tiergesundheit und Tierwohl in der 

Nutztierhaltung 



Optimierung des Antibiotikaeinsatzes 
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Antibiotikaresistenzen sind globale Herausforderung 

Zunahme resistenter Bakterien

Natürliche Resistenzen

Häufiger und unsachgemäßer Einsatz

4,5 Mio. Tote weltweit aufgrund von Resistenzen

Resistente Bakterien können über Tiere und tierische 

Lebensmittel auf Menschen übertragen werden

One Health

Warum?   
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Antibiotikaeinsatz in Österreich 
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Ziel der Reduktion der Vertriebsmenge an Antibiotika in der Veterinärmedizin um 

50 %, ausgehend von 2018 bis 2030
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Farm to Fork Strategie 

59,2 mg/PCU 

2030
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Antibiotikavertrieb in mg/PCU in Europa 2021 
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Antibiotikaresistenz-Überwachung 

Gemäß Durchführungsbeschluss der Kommission 2013/652/EU in Österreich

Probenahme in 16 Schweineschlachthöfen in Österreich und im Einzelhandel

Untersuchte Erreger

Campylobacter species

Salmonelle 

Kommensale E.coli

ESBL, AmpC oder Carbapenemase (CP-) bildenden E. coli

Resistenzsituation 
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Häufigste gemeldete bakterielle Durchfallerkrankungen in Österreich 

2021 wurden 6019 Infektionen bei Menschen gemeldet 

Campylobacter wurden in 205 von 212 untersuchten Proben mit  Blinddarminhalt 

nachgewiesen (Campylobacter coli)

Nur 9 Isolate erwiesen sich als vollständig empfindlich

Sehr hohe Resistenzen gegen Tetrazykline (86,4 %) und Ciprofloxacin (55,5 %)

Keine Resistenzen gegen Colistin

6 multiresistente Isolate 

Beispiel Campylobacter species
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Repräsentativ für Resistenzentwicklung gramnegativen Bakterien

Reservoir für Resistenzgene

Beispiel Indikator E.coli
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Was kommt auf schweinehaltende Betriebe zu?
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Optimierung des Antibiotikaeinsatzes 

Neue Vorgaben im Tierarzneimittelgesetz

Gesetz soll helfen, den bereits relativ geringen Einsatz von Antibiotika in Österreich noch 

weiter zu reduzieren und Ausbreitung von Resistenzen einzuschränken

Für Tierhalter sind zwei Punkte im Gesetz von besonderer Bedeutung: 

Einsatz von Antibiotika (§ 61)

Das Schwellenwertsystem zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes (§ 54)
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Einsatz von Antibiotika § 61

Einsatz so wenig wie möglich, so viel wie nötig 

Kein routinemäßiger Einsatz, um mangelhaftes Management auszugleichen

Prophylaktischer Einsatz ist  grundsätzlich verboten

Leitlinien zum sorgfältigen Umgang mit antimikrobiell wirksamen Tierarzneimitteln 

sind ins Gesetz aufgenommen

In einigen Fällen ist es notwendig Erregernachweise und Antibiogramme 

durchzuführen 
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Tierschutz gesichert! 

Auch unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann jedes Tier und jede 

Tiergruppe zeitgerecht und entsprechend seinen bzw. ihren Bedürfnissen 

antibiotisch behandelt werden

Start der antibiotischen Behandlung auch bereits vor Vorliegen des 

Antibiogramms möglich



24

Schwellenwertsystem zur Reduktion des AB-Einsatzes

Auf Basis der Abgabemeldungen der Tierärzte und den Bestandszahlen im VIS 

werden betriebsindividuelle Antibiotikakennzahlen errechnet

Die Antibiotikakennzahl gibt an, an wie vielen Tagen im Jahr jedes Tier des Betriebes mit der 

abgegebenen Menge Antibiotika hätte behandelt werden können

Für jede Produktionssparte werden Schwellenwerte festgelegt, mit denen 

Vielverbraucher definiert werden 

Vielverbraucher müssen Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes am 

Betrieb treffen
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Berechnung der Antibiotikakennzahl 

„100 ml Unisol 100 mg/ml Injektionslösung“

100 ml entsprechen 10.000 mg Wirkstoffmenge Enrofloxacin

Eine Tagesdosis entspricht 4,2 mg/kg (EMA)

Daraus ergibt sich die Anzahl an möglichen Tagesdosen von 2.380 für 1 kg 

Tiergewicht

Unisol 

kg
Die Tierzahlen (VIS) werden mit der Standardgewichtsangabe (GVE) in 

Kilogramm umgerechnet. Der Bestand hat 40 GVE, also 20.000 kg 

Die AB-Kennzahl resultiert aus Anzahl an möglichen Tagesdosen pro kg dividiert durch das 

Gesamtgewicht des Bestandes
AB Kennzahl =

Anzahl möglicher Tagesdosen

Geschätztes Bestandsgewicht in kg 
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Über die Antibiotikakennzahl können Betriebe mit 

anderen Betrieben der gleichen Nutzungsrichtung 

verglichen werden 

Betriebe, die Schwellenwerte überschreiten,  

müssen Maßnahmen ergreifen

Benchmarking 
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Maßnahmen für Betriebe, die Schwellenwert überschreiten- KASKADE

Verpflichtendes Beratungsgespräch mit dem Tierarzt 

Evaluierung der Situation anhand eines einheitlichen Protokolls 

Identifizierung von Verbesserungsmaßnahmen, Erstellung eines Maßnahmenplans

Verpflichtende Schulung 

Betriebsbesuch von unabhängigen Experten

Betriebsbesuch durch Behörde (Zuhilfenahme unabhängiger Experten)

Bestandsreduktion 

Optimierung des Antibiotikaeinsatzes

Überwacht 

durch 

Behörde 
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Maßnahmen für Betriebe, die Schwellenwert überschreiten- KASKADE

Verpflichtendes Beratungsgespräch mit dem Tierarzt 

Evaluierung der Situation anhand eines einheitlichen Protokolls 

Identifizierung von Verbesserungsmaßnahmen, Erstellung eines Maßnahmenplans

Verpflichtende Schulung 

Betriebsbesuch von unabhängigen Experten

Betriebsbesuch durch Behörde (Zuhilfenahme unabhängiger Experten)

Bestandsreduktion 

Optimierung des Antibiotikaeinsatzes

Überwacht 

durch TGD 

Überwacht 

durch 

Behörde 
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AHDS – Seit 1. September online 

http://ahds.ages.at

http://ahds.ages.at/
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Betriebsansicht landwirtschaftlicher Betrieb 

Dashboard – AHDS 
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AHDS – Seit 1. September online 

http://ahds.ages.at

http://ahds.ages.at/
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Schwanzkupieren beim Schwein 
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Seit 1994 Verbot des routinemäßigen Schwanzkupieren innerhalb der EU

In vielen MG sind ca. 95 % der Schweine kupiert

Ausnahmen Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz

2019 Audit durch EU-Kommission – Aufforderung Maßnahmen zu ergreifen

Maßnahmen zur Reduktion und Dokumentation sind in 1. THVO aufgenommen 

(seit 1.1.2023 in Kraft)

Schwanzkupieren beim Schwein 



Anlage 5, Punkt 2.10. Z 3 (zulässigen Eingriffe)

„… das Kupieren des Schwanzes, wenn der Eingriff nicht routinemäßig und nur dann durchgeführt wird, 

wenn er erforderlich ist, um weitere Verletzungen an den Ohren oder an den Schwänzen anderer Schweine 

zu vermeiden.“

➢ Betrieb muss die Unerlässlichkeit dieses Eingriffs feststellen → darf weiterhin kupiert werden bzw. 

kupierte Tiere gehalten werden

1. Erheben von Schwanz- und Ohrverletzungen

2. Tierhaltererklärung

3. Risikoanalyse

Änderungen der 1. Tierhaltungsverordnung

2.11. Maßnahmen zur Reduktion des Schwanzkupierens und deren Dokumentation

➢     Dokumentationspflichten für Betriebe mit ausschließlich unkupierten Tieren

Optimierungsmaßnahmen



1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen

➢ ALLE schweinehaltenden Betriebe, 1x jährlich

➢ unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Schweine

➢ Häufigkeit der Schwanz- und Ohrverletzungen sind separat für jede Tierkategorie zu ermitteln

➢ Saugferkel

➢ Absetzferkel

➢ Jungsauen / Jungeber

➢ Mastschweine

➢ Häufigkeit der Schwanz- und Ohrverletzungen muss in Tierhaltererklärung angegeben werden



➢ 2 Möglichkeiten 

➢ Dokumentation über das gesamte Jahr

➢ 1x jährlich Auswertung der laufenden Dokumentation je Tierkategorie*

➢ Angabe in % in Relation zur Grundgesamtheit

➢ Erhebung an 2 Stichtagen

➢ Stichtage können frei gewählt werden

➢ Zählen der Tiere je Tierkategorie* mit Schwanz- und Ohrenverletzungen an 2 Stichtagen

➢ Angabe in % → aus den beiden Stichtagserhebungen ist ein Mittelwert der letzten 12 Monate der 

jeweiligen Tierkategorie* zu ermitteln

1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen

* Saugferkel, Aufzuchtferkel, Mastschweine, Jungsauen/Jungeber



➢ Bei mehr als 2 % Verletzungen an Schwanz und Ohren → Unerlässlichkeit gegeben

➢ Es darf kupiert werden bzw. kupierte Tiere gehalten werden

➢ Festgestellte Unerlässlichkeit gilt bei Handelsbeziehungen (Direktbeziehungen, 

Ferkelvermittlung) auch betriebsübergreifend

➢ Bei weniger als 2 % Schwanz- und Ohrverletzungen (am Eigenbetrieb und bei allen 

Partnerbetrieben)

➢ Unkupierte Kontrollgruppe (mindestens 8 Tieren)

1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen



➢ Wenn Schwanz- und Ohrverletzungen an drei aufeinanderfolgenden Jahren > 4% → 

Tierhalter hat nachweislich Maßnahmen zu setzen

➢ TGD- Teilnehmer

➢ Maßnahmen gemäß entsprechendem TGD-Programms

➢ Nicht-TGD-Teilnehmer

➢ Maßnahmen gemäß entsprechendem TGD-Programms

UND

➢ 2-malige Beratung durch Fachtierarzt od. „für diese Thematik besonders geschulten“ Tierarzt

ODER

➢ Externe Fachberatung zu Stallklima und Fütterung

1. Schwanz- und Ohrverletzungen 



➢ ALLE schweinehaltenden Betriebe, 1x jährlich

➢ unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Schweine

➢ Ergebnisse der Erhebung der Schwanz- und Ohrverletzungen

➢ Dokumentation und Bestätigung

➢ Meldung bis spätestens 31. März des Folgejahres

➢ Erfassung in elektronisches System – VIS 

➢ Meldung für 2023 muss spätestens am 31. März 2024 abgegeben werden

2. Tierhaltererklärung

Halter von kupierten Tieren → Tierhaltererklärung Anhang A

Halter von ausschließlich unkupierten Tieren → Tierhaltererklärung Anhang B



Anhang A
Betriebe mit 
kupierten 
Schweinen

Schwanz- und 
Ohrverletzungen

Risikoanalyse

Unerlässlichkeit

Kontrollgruppe

!!



➢ alle Betriebe die kupierte Schweine halten

➢ getrennt für kupierte und unkupierte Tiere

➢ 1x jährlich durchzuführen („Stallklima“ muss 2x jährlich, im Sommer und im Winter beurteilt werden)

➢ Stammdatenblatt

➢ 1x pro LFBIS – Nummer

➢ Durchführung der Risikoanalyse und Beurteilung der Risikofaktoren separat für jede Tierkategorie

➢ Saugferkel, Absetzferkel, Mastschweine, Jungsauen / Jungeber

➢ Zwecks besseren Überblick → Beurteilung der Tierkategorie am Anfang (A) und Ende (E) (außer Saugferkel)

➢ Dokumente müssen am Betrieb aufliegen

3. Risikoanalyse



➢ Eigenverantwortliche Einschätzung der Risikofaktoren am Betrieb

➢ Tierbeobachtung und Maßnahmen

➢ Beschäftigung

➢ Stallklima (Beurteilung im Sommer und Winter)

➢ Gesundheit

➢ Wettbewerb um Ressourcen

➢ Fütterung

➢ Struktur und Sauberkeit der Bucht

➢ Basis für Optimierungsmaßnahmen

3. Risikoanalyse



Dokumentationspflichten für Betriebe mit 

ausschließlich unkupierten Schweinen (Anlage 5 Punkt 5.4)

NEU ab 01.01.2023

➢ Bei der Haltung von ausschließlich unkupierten Schweinen sind im Betrieb zu 

folgenden Parametern Erhebungen durchzuführen und zu dokumentieren:

− Art und Menge des angebotenen Beschäftigungsmaterials

− Platzangebot

− Art und Umfang des Auftretens für das Tierwohl relevanter Ereignisse, wie z.B. über das übliche 

Ausmaß hinausgehende Verletzungen durch Kämpfe (Rangkämpfe)

− Art und Umfang des Auftretens von Schwanz- und Ohrverletzungen, wobei die Dokumentation 

entsprechend Punkt 2.11.2. in der Tierhaltererklärung gemäß Anhang B vorzunehmen ist.



Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz

➢ Leitlinie „Risikoanalyse und 

Optimierungsmaßnahmen zur 

Verringerung des Risikos von 

Schwanzbeißen bei Schweinen“

➢  Detaillierte Erklärung 

➢ Standardisierten Risikoanalysen

➢ Saugferkel, Absetzferkel, Mastschweine, Jungsau/Jungeber 

➢ Tierhaltererklärungen (Anhang A + B)

https://www.tierschutzkonform.at



TGD Programm (Punkt 2.11.3)

„Maßnahmen zur Reduktion des Schwanzkupierens“

➢ Erste Überlegungen

Einsatztruppe Wissensnetzwerk APP / Software Risikoanalyse

• 1 Tierarzt inkl. Berater
• Beratung von Betrieben 

mit Verletzungen > 4%
• Begleitung der Betriebe 

beim Umstieg
• Vorbereitung
• Risikoanalyse
• Notfallpläne

• Hilfe bei akuten 
Schwanzbeißausbrüchen

• Landwirte, Tierärzte 
und Berater

• Fortbildungen
• Webinare
• Arbeitskreise
• Netzwerktreffen
• Exkursionen
• Tagungen

• Best Practice Beispiele
• Schulung für „den für 

diese Thematik 
besonders geschulten 
Tierarzt“

• Risikoanalyse
• Erheben der Schwanz- 

und Ohrverletzungen
• Tierhaltererklärung
      inkl. Meldung

• Durchführung 
gemeinsam mit TGD-BTA

• Maßnahmen gemeinsam 
mit dem TGD- BTA setzen

Ziel: das Schwanzkupieren 
zu beenden
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Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose 
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1. THVO-Schwein

Die Kastration ist ein erlaubter Eingriff, wenn

der Eingriff bei Schweinen, die nicht älter als 7 Tage sind, durch eine sachkundige Person mit 

wirksamer Schmerzbehandlung, welche auch postoperativ wirkt, durchgeführt wird, oder

der Eingriff bei Schweinen, die nicht älter als 7 Tage sind, durch eine sachkundige Person 

unter Betäubung gemäß § 7 Abs. 3 TSCHG (Tierarzt oder vom TGD-Tierarzt beigezogene 

Hilfsperson) mittels einer Inhalationsmethode mit wirksamer Schmerzbehandlung, welche 

auch postoperativ wirkt, durchgeführt wird, oder

der Eingriff durch einen Tierarzt oder einen Viehschneider nach wirksamer Betäubung und 

postoperativ wirksamer Schmerzbehandlung durchgeführt wird.

Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose 
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Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose 
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Aufgaben Tiergesundheit Österreich / TGDS

Erstellung eines Programmes

Erstellung von Schulungsprogrammen

Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose 
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Im TGÖ arbeiten Experten aus allen Sparten daran, Tierhalter und Tierärzte bei der 

Umsetzung gesellschaftlicher und gesetzlicher Anforderungen zu unterstützen

Unzählige Aufgaben 

Fokus auf Forderungen entspr. GAP-Strategieplan und auf Umsetzung von Gesetzen

AHDS soll führendes System zur Bereitstellung von Datenanalysen werden

Grundlage für die Verbesserung von Managementmaßnahmen und die Früherkennung von 

Problembetrieben 

Zusammenfassung  

TGÖ soll wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Nutztierhaltung leisten
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Dr. Simone Steiner 

Dresdner Straße 89/B1/18

1020 Wien

steiner@tg-oe.at

0664/78822011

Danke für die Aufmerksamkeit
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